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4. Gemeinsame Handelspolitik — Schutz gegen Dumpingpraktiken — Verlauf der Untersu
chung — Gegenüberstellungen — Anspruch auf deren Durchfuhrung — Unmittelbar betrof
fene Parteien — Begriff 

(Verordnung Nr. 2176/84 des Rates, Artikel 7 Absatz 6) 

5. Gemeinsame Handelspolitik — Schutz gegen Dumpingpraktiken — Auf aus der Deutschen 
Demokratischen Republik stammende Erzeugnisse anwendbarer Antidumpingzoll — Proto
koll über den innerdeutschen Handel— Nichterhebung des Zolls auf in die Bundesrepublik 
Deutschland eingeführte Erzeugnisse — Kein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbe
handlung hinsichtlich der in den anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Einführer 

(EWG-Vertrag, Protokoll über den innerdeutschen Handel; Verordnung Nr. 2176/84 des 
Rates) 

1. Gemäß Artikel 14 der Verordnung Nr. 
2176/84 können die Annahmen von Ver
pflichtungen einer Überprüfung unterzo
gen werden, die nach Absatz 3 dieser Be
stimmung dazu führen kann, daß die be
treffenden Maßnahmen geändert oder 
mit oder ohne Rückwirkung aufgehoben 
werden. 

Die Ersetzung einer Preisverpflichtung 
durch einen Antidumpingzoll kann folg
lich nicht als Verstoß gegen den genann
ten Artikel oder gegen den Grundsatz 
der Rechtssicherheit angesehen werden. 

2. Mit der Regelung des Artikels 2 Absatz 5 
der Verordnung Nr. 2176/84, wonach 
im Falle von Einfuhren aus Ländern ohne 
Marktwirtschaft der Normalwert im we
sentlichen auf Grundlage des Preises be
stimmt wird, zu dem die gleichartige 
Ware in einem Land mit Marktwirtschaft 
tatsächlich verkauft wird, soll die Be
rücksichtigung der Preise und Kosten in 
einem Land ohne Marktwirtschaft ver
hindert werden, die normalerweise nicht 
das Ergebnis der auf den Markt einwir
kenden Kräfte sind. 

3. Die Prüfung der Schädigung muß sich 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verord

nung Nr. 2176/84 auf eine Gesamtheit 
von Kriterien stützen, von denen nicht 
eines allein für die Entscheidung aus
schlaggebend sein kann. 

Deshalb steht der Rückgang des Markt
anteils der gedumpten Einfuhren der 
Feststellung einer durch diese verursach
ten schwerwiegenden Schädigung nicht 
entgegen, wenn sich diese Feststellung 
auf verschiedene Kriterien stützt, deren 
Berücksichtigung in dieser Bestimmung 
vorgesehen ist. 

4. Im Hinblick auf die sogenannten Gegen
überstellungen ist der Begriff der „unmit
telbar betroffenen Parteien" gemäß Arti
kel 7 Absatz 6 der Verordnung Nr. 
2176/84 in dem Sinn zu verstehen, den 
ihm der Gerichtshof im Zusammenhang 
mit der Zulässigkeit von Klagen gegen 
eine Antidumpingverordnung gibt. Dem
gemäß können nur die Wirtschaftsteil-
nehmer, die zu einer der Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern gehören, denen 
der Gerichtshof das Recht zur direkten 
Klage gegen Verordnungen über die Ein
führung von Antidumpingzöllen zuer
kannt hat, von der Kommission eine sol
che Gegenüberstellung verlangen. 
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5. Gemäß dem dem EWG-Venrag als An
hang beigefügten „Protokoll über den 
innerdeutschen Handel und die damit 
zusammenhängenden Fragen" vom 25. 
März 1957 ist erstens die Bundesrepublik 
Deutschland von der Verpflichtung ent
bunden, auf den innerdeutschen Handel 
das sonst geltende Gemeinschaftsrecht 
anzuwenden, und hat zweitens die Deut
sche Demokratische Republik, obwohl 
sie nicht zur Gemeinschaft gehört, im 
Verhältnis zur Bundesrepublik Deutsch
land nicht den Charakter eines Dritt
lands. 

Hieraus folgt, daß die unterschiedliche 
Behandlung der in der Bundesrepublik 
Deutschland und der in anderen Mit
gliedstaaten niedergelassenen Einführer 
im Zusammenhang mit der Erhebung der 
durch eine Verordnung des Rates einge
führten Antidumpingzölle auf Erzeug
nisse mit Ursprung in der Deutschen De
mokratischen Republik eine Rechts
grundlage in diesem Protokoll hat und 
somit nicht als Diskriminierung angese
hen werden kann. 

S I T Z U N G S B E R I C H T 

in der Rechtssache C-323 /88 * 

I — Sachverhalt und Verfahren 

1. Im Oktober 1985 stellte das Groupement 
des industries de matériels d'équipement 
électrique et de l'électronique industrielle 
associée (im weiteren: Gimelec), unterstützt 
durch die Industrieverbände vier weiterer 
Mitgliedstaaten bei der Kommission einen 
Antrag auf Überprüfung bestimmter Anti-
dumpingmaßnahmen gemäß Artikel 14 der 
Verordnung (EWG) Nr. 2176/84 des Rates 
vom 23. Juli 1984 über den Schutz gegen 
gedumpte oder subventionierte Einfuhren 
aus nicht zur Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft gehörenden Ländern (ABl. 
L 201, S. 1). Dieser Antrag war auf die 
Überprüfung der Beschlüsse über die An
nahme der Preisverpflichtungen gerichtet, 
die die betroffenen Ausführer in einem frü
heren Antidumpingverfahren betreffend die 
Einfuhren von standardisierten Mehrpha

sen-Wechselstrommotoren mit einer Lei
stung von 0,75 bis 75 kW (im weiteren: 
Elektromotoren) mit Ursprung in Bulgarien, 
Polen, der Deutschen Demokratischen Re
publik, Rumänien und der Tschechoslowa
kei [Verordnung (EWG) Nr. 2075/82 des 
Rates vom 28. Juli 1982, ABl. L 220, 
S. 36], in Ungarn [Verordnung (EWG) Nr. 
724/82 der Kommission vom 30. März 
1982, ABl. L 85, S. 9] und in der Sowjet
union (Beschluß 84/189/EWG der Kom
mission vom 2. April 1984, ABl. L 95, 
S. 28) angeboten hatten. 

2. Auf den Überprüfungsantrag hin veröf
fentlichte die Kommission im November 
1985 eine Bekanntmachung über die Wie
dereröffnung eines Antidumpingverfahrens 
betreffend die Einfuhren von Elektromoto-

" Verfahrenssprache: Französisch. 
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